
KontaKt
GEWERKSCHAFT PRO-GE
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien 
Telefon: +43 (1) 534 44 69-062
jugend@proge.at

 Landesjugendvorstand Burgenland
 Wiener Straße 7, 7000 Eisenstadt
 Telefon: +43 (2682) 770-56
 burgenland@proge.at

 Landesjugendvorstand Kärnten
 Bahnhofsstraße 44, 9020 Klagenfurt
 Telefon: +43 (463) 58 70-410
 kaernten@proge.at

 Landesjugendvorstand Niederösterreich
 Wassergasse 31a, 2500 Baden
 Telefon: +43 (2252) 443 37-0
 niederoesterreich@proge.at

 Landesjugendvorstand Oberösterreich
 Weingartshofstraße 2, 4020 Linz
 Telefon: +43 (732) 65 33 47
 oberoesterreich@proge.at

 Landesjugendvorstand Salzburg
 Markus-Sittikus-Straße 10, 5020 Salzburg
 Telefon: +43 (662) 87 64 53
 salzburg@proge.at

 Landesjugendvorstand Steiermark
 Karl-Morre-Straße 32, 8020 Graz
 Telefon: +43 (316) 70 71-276
 steiermark@proge.at

 Landesjugendvorstand Tirol
 Südtiroler Platz 14-16, 6010 Innsbruck
 Telefon: +43 (512) 597 77-503
 tirol@proge.at

 Landesjugendvorstand Vorarlberg
 Reutegasse 11, 6900 Bregenz
 Telefon: +43 (5574) 717 90
 vorarlberg@proge.at

 Landesjugendvorstand Wien
 Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
 Telefon: +43 (1) 534 44 69-062
 wien@proge.at

Beitrittserklärung 

Ja, ich werde Mitglied der 

  bitte in Blockbuchstaben ausfüllen

Persönliche Daten

Nachname

Straße, Hausnr.

PLZ
 weiblich
 männlich

Ort

SV-Nummer, Geburtsdatum

Telefon E-Mail

Vorname

beschäftigt bei Firma

Straße, Hausnr.

PLZ Ort

derzeitiger Beruf

Geldinstitut

Kto.-Nr.

Bankleitzahl

Beitragshöhe (EUR)

Datum Unterschrift

Berufliche Daten

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages beträgt 1% des monatlichen Bruttoverdienstes: Ar-
beitslohn (einschließlich Überstunden) +SEG-, Schicht-, Montage- sowie Nachtarbeits-
zulage. Unberücksichtigt bleiben: Sonderzahlungen, Aufwandsentschädigungen, Entfer-
nungszulagen, Nächtigungsgelder usw.
Die Mitgliedschaft kann jederzeit schriftlich gekündigt werden. Die Beiträge sind bis zum 
Kündigungsdatum zu bezahlen.

Ich bezahle meinen  
Mitgliedsbeitrag durch:  Zutreffendes bitte ankreuzen 

 Lohnabzug: Ich ermächtige meine/n ArbeitgeberIn, alle 
im Zusammenhang mit der Beitragseinhebung erforderlichen 
personenbezogenen Daten im Sinne des DSG § 6 (1) bzw. § 7 
an den ÖGB bzw. an die im ÖGB vereinten Gewerkschaften zu 
übermitteln.

 Abbuchung: Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die 
von mir zu entrichtenden Zahlungen zu Lasten meines Kontos 
mittels Lastschrift einzuziehen. Damit ist auch meine konto-
führende Bank ermächtigt, die Lastschrift einzulösen, wobei 
für diese keine Verpflichtung zur Einlösung besteht. Insbeson-
dere dann, wenn mein Konto nicht die erforderliche Deckung 
aufweist. Ich habe das Recht, innerhalb von 42 Kalendertagen 
ab Abbuchungstag ohne Angaben von Gründen die Rück-
buchung zu veranlassen.

ab (Datum)

Weil sonst deine 
Mäuse flöten 
gehen.
www.proge-jugend.at
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Worum
geht’s?

Betriebe bekommen für die Ausbildung von 
Lehrlingen neben der Basisförderung eine Reihe 
zusätzlicher Förderungen für

• neue Lehrstellen (Blum-Bonus II);

• Zwischen- und überbetriebliche 
Ausbildungsmaßnahmen,

• die Weiterbildung der Ausbilder;

• den Ausbildungsnachweis zur Mitte der Lehrzeit;

• Ausgezeichnete und gute Lehrabschlussprüfungen;

• Maßnahmen für Lehrlinge mit Lernschwierigkeiten;

• den gleichmäßigen Zugang von jungen Frauen und 
Männern zu den verschiedenen Lehrberufen;

• die integrative Berufsausbildung/Teilqualifizierungen 
(Ausbildungsverhältnisse nach § 8b (2) BAG und  
§ 11b LFBAG).

Die PRO-GE Jugend begrüßt diese Förderungen. Da 
damit Betriebe unterstützt werden, die sich für qualitativ 
hochwertige Ausbildungen ihrer Lehrlinge einsetzen.

Allerdings gehen die Lehrlinge bei der Förderung für 
die Zwischenprüfung und für eine ausgezeichnete und 
gute Lehrabschlussprüfung leer aus!

Das muss sich änDern! 
Wir setzen uns Dafür ein!

LehrLinge beKommen
Keine „mäuse“
Das ist unfair!

Beispiel der Fördersumme (lt. Richtlinie) 
für erfolgreiche Zwischenprüfung*) bzw. Lehrabschluss-
prüfung mit ausgezeichnetem Erfolg**) 

so beKommen  
LehrLinge „mäuse“
Das ist fair!
¨¨ Dank der PRO-GE Jugend wurden in etlichen 
Betrieben Vereinbarungen getroffen, durch die 
Lehrlinge an der Fördersumme für gute Leistungen 
beteiligt werden.

¨¨ In manchen Branchen konnte eine Beteiligung der 
Lehrlinge an der Fördersumme für ihre Prüfungser-
folge bereits kollektivvertraglich verankert werden.

Weil sonst deine mäuse flöten gehen,
fordern wir als Pro-ge Jugend:

¨¨ Lehrlinge (LeistungserbringerInnen) müssen an der 
Förderung für erfolgreiche Zwischen- und Lehrab-
schlussprüfungen beteiligt werden!

Was Können 
Wir tun?

…auf betrieblicher ebene
1. Checkliste der PRO-GE Jugend anfordern
2. Lehrlingsausbildung im Betrieb überprüfen
3. Förderrichtlinie in der PRO-GE Jugend beschaffen
4. Überblick über alle Fördermöglichkeiten verschaffen
5. Musterbetriebsvereinbarung der  

PRO-GE Jugend holen
6. Betriebsvereinbarung umsetzen
7. Betriebsvereinbarung an die PRO-GE senden

…auf Kollektivvertragsebene
1. Wir sammeln so viele Unterstützungsunterschriften 

wie möglich.
2. Wir fordern eine Beteiligung der Lehrlinge an den 

Förderungen für
• den Ausbildungsnachweis zur Mitte der Lehrzeit,
• ausgezeichnete und gute Lehrabschlussprüfungen.

Hilf auch du mit, damit Lehrlinge ihre „Mäuse“ 
bekommen! Die PRO-GE Jugend unterstützt dich 
dabei und steht mit Rat und Tat zur Seite.

www.proge-jugend.at

betrieb 
(pro Lehrling)

LehrLing

 € 3.000,-*)

 € 250,-**)
€ 0,-
€ 0,-

 € 3.250,- € 0,-

DIE PRODUKTIONSGEWERKSCHAFT


